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Band 8. Die Besatzungszeit und die Entstehung zweier Staaten 1945-1961 
Gesetz Nr. 61: Erstes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens [Währungsgesetz]  
(20. Juni 1948) 
 
 
 
Die im Juni 1948 von den drei Westmächten für ihre Zonen beschlossene Währungsreform gilt 
als Meilenstein auf dem Weg zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg Westdeutschlands. Die 
Reichsmark war durch die kriegsbedingte Inflation wertlos geworden und wird nun durch die 
Deutsche Mark (DM) abgelöst. Schwarzhandel und Tauschwirtschaft weichen innerhalb 
kürzester Zeit einem geordneten Wirtschaftsleben mit einem deutlich verbesserten 
Warenangebot. Da jeder Westdeutsche unabhängig von seinem Bargeldbesitz nur einen 
Kopfbetrag von maximal 60 DM in zwei Raten in bar ausgezahlt bekommt, begünstigt die 
Währungsreform die Besitzer von Aktien und Sachwerten (Häuser, Betriebe, wertvolle Kunst 
usw.) und entwertet Geldvermögen. 
 
 
 
 
Die Militärgouverneure und Obersten Befehlshaber der britischen, der amerikanischen und der 
französischen Zone sind zu dem Zwecke, die Folgen der durch den Nationalsozialismus 
herbeigeführten Währungszerrüttung zu beseitigen, dahin übereingekommen für das Gebiet der 
Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hansestadt Hamburg, 
Bayern, Bremen, Hessen, Württemberg-Baden, Baden, Rheinland-Pfalz und Württemberg-
Hohenzollern (im folgenden als "Währungsgebiet" bezeichnet) einheitliche Gesetze zur 
Neuordnung des Geldwesens zu erlassen. 
 
Auf Grund dieses Übereinkommens erlassen der Militärgouverneur und Oberste Befehlshaber 
der amerikanischen Zone Gesetz Nr. 61 und der Militärgouverneur und Oberste Befehlshaber 
der französischen Zone Gesetz Nr. 158. 
 
Das folgende Gesetz und die beiden vorstehend bezeichneten Gesetze ersetzen die 
Reichsmarkwährung durch eine neue Währung, ordnen die Ablieferung der außer Kraft 
gesetzten Zahlungsmittel und die Anmeldung der bei Geldinstituten unterhaltenen 
Reichsmarkguthaben an und sehen eine Erstausstattung der Bevölkerung, der Wirtschaft und 
der öffentlichen Hand mit neuem Geld vor. 
 
Weitere Gesetze werden Bestimmungen treffen über die Umwandlung der im Währungsgebiet 
vorhandenen Reichsmarkbestände, auch soweit sie Personen außerhalb dieses Gebiets 
gehören, über die damit in Zusammenhang stehende Bereinigung der Bilanzen der 
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Geldinstitute, über die öffentlichen und privaten Reichsmarkschulden und über andere Fragen, 
die sich aus der Neuordnung des Geldwesens ergeben, einschließlich der Steuerreform. 
 
Den deutschen gesetzgebenden Stellen wird die Regelung des Lastenausgleichs als 
vordringliche, bis zum 31. Dezember 1948 zu lösende Aufgabe übertragen. 
 
Es wird daher das Folgende verordnet:  
 
 
ERSTER ABSCHNITT  
Währungsumstellung  
 
§ 1.  
1. Mit Wirkung vom 21. Juni 1948 gilt die Deutsche-Mark-Währung. Ihre Rechnungseinheit 
bildet die Deutsche Mark, die in hundert Deutsche Pfennige eingeteilt ist. 
2. Alleinige gesetzliche Zahlungsmittel sind vom 21. Juni 1948 an: 
(i) die auf Deutsche Mark oder Pfennig lautenden Noten und Münzen, die von der Bank 
deutscher Länder ausgegeben werden, 
(ii) folgende Noten und Münzen zu einem Zehntel ihres bisherigen Nennwertes: 
(a) In Deutschland in Umlauf gesetzte Marknoten der Alliierten Militärbehörde zu 1 und 1/2 
Mark, 
(b) Rentenbankscheine zu 1 Rentenmark, 
(c) Münzen zu 50, 10, 5 und 1 Reichs- oder Rentenpfennig. 
3. Vorbehaltlich früheren Aufrufs verlieren die in Abs. 2 Ziff. 2 bezeichneten Militärmarknoten 
und Rentenbankscheine mit Ablauf des 31. August 1948 ihre gesetzliche Zahlkraft. 
 
§ 2.  
Sind in Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsakten oder rechtsgeschäftlichen Erklärungen die 
Rechnungseinheiten Reichsmark, Goldmark oder Rentenmark verwendet worden, so tritt, 
vorbehaltlich besonderer Vorschriften für bestimmte Fälle, an die Stelle dieser 
Rechnungseinheiten die Rechnungseinheit Deutsche Mark. 
 
§ 3.  
Geldschulden dürfen nur mit Genehmigung der für die Erteilung von Devisengenehmigungen 
zuständigen Stelle in einer anderen Währung als in Deutscher Mark eingegangen werden. Das 
gleiche gilt für Geldschulden, deren Betrag in Deutscher Mark durch den Kurs einer solchen 
anderen Währung oder durch den Preis oder eine Menge von Feingold oder von anderen 
Gütern oder Leistungen bestimmt werden soll. 
 
§ 4.  
Für alle Reichsmarkverpflichtungen wird ein Moratorium gewährt. Das Moratorium endet mit 
dem Ablauf des 26. Juni 1948. 
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§ 5.  
Fällt der erste Zahlungstermin von Löhnen und Gehältern nach dem 20. Juni 1948 auf einen 
späteren Tag als den 29. Juni 1948, so ist an die Lohn- und Gehaltsberechtigten eine 
Nachzahlung in Deutscher Mark zu leisten. Nachzuzahlen sind siebzig vom Hundert desjenigen 
Teiles des beim letzten Zahlungstermin nach Abzug der Lohnsteuer, der Kirchensteuer und der 
Beiträge zur Sozialversicherung empfangenen Reichsmarkbetrages, der dem Anteil des am 30. 
Juni 1948 beginnenden und am nächsten planmäßigen Zahlungstermin endenden Zeitraums an 
der gesamten Zahlungsperiode entspricht. Der nachzuzahlende Betrag ist am 3. Juli 1948 fällig 
und unterliegt nicht der Lohnsteuer, der Kirchensteuer und der Beitragspflicht zur 
Sozialversicherung. 
 
 
ZWEITER ABSCHNITT 
Kopfbetrag  
 
§ 6.  
Jeder Einwohner des Währungsgebiets erhält im Umtausch gegen Altgeldnoten (§ 9 Abs. 1 Ziff. 
1) desselben Nennbetrages bis zu sechzig Deutsche Mark in bar (Kopfbetrag). Ein Teil des 
Kopfbetrags in Höhe von nicht mehr als vierzig Deutsche Mark wird sofort ausgezahlt, der Rest 
innerhalb von zwei Monaten. Für den Fall, daß dem Berechtigten bei dem späteren Umtausch 
von Altgeld ein Anspruch auf Beträge in Deutscher Mark zusteht, bleibt die Anrechnung des 
Kopfbetrages hierauf vorbehalten. 
 
§ 7.  
Die Kopfbeträge werden ausgezahlt von den Stellen, die für die Ausgabe der 
Lebensmittelkarten der Berechtigten zuständig sind. Der Kopfbetrag kann für andere Personen 
unter denselben Voraussetzungen erhoben werden, unter denen es zulässig ist, die 
Lebensmittelkarten für andere Personen in Empfang zu nehmen. 
 
[ . . . ] 
 
§ 26.  
Dieses Gesetz tritt in den Ländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und Hansestadt Hamburg am 20. Juni 1948 in Kraft. 
 
IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG  
 
 
 
Quelle: Gesetz Nr. 61: Erstes Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens (Währungsgesetz) (20. 
Juni 1948), in Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Vereinigten 
Wirtschaftsgebietes 1948 Beilage 5, S. 1 
 


